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60 
 

Öffentliche Bekanntmachung der Kreisstadt Mettmann 
 

über die 
Neufassung 

der Vergnügungssteuersatzung der Stadt Mettmann 
für das Vermitteln oder Veranstalten von Pferde- und Sportwetten 

in Einrichtungen (Wettbüros) 
vom 13.12.2016 

 
 

Aufgrund der §§ 7, 41 Abs. 1 und 77 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 2023) und der 
§§ 1 - 3 und 20 Abs. 2 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG 
NRW) vom 21. Oktober 1969 (GV NRW S. 712/SGV NRW S. 610), in der jeweils gültigen Fassung, 
hat der Rat der Stadt Mettmann in seiner Sitzung am 13.12.2016 folgende Satzung beschlossen: 

 
 

§ 1 
Steuererhebung 

 
Die Stadt Mettmann erhebt eine Wettbürosteuer als örtliche Aufwandsteuer nach den Vorschriften 
dieser Satzung. 
 
 

§ 2 
Steuergegenstand 

 
Der Besteuerung unterliegen im Gebiet der Stadt Mettmann das Vermitteln oder Veranstalten von 
Pferde- und Sportwetten in Einrichtungen (Wettbüros), die neben der Annahme von Wettscheinen 
(auch an Terminals o.ä.) auch das Mitverfolgen der Wettereignisse ermöglichen.  
 
 

§ 3 
Steuerschuldner 

 
(1) Steuerschuldner ist der/die Betreiber/in (Veranstalter) des Wettbüros.  
 
(2) Mehrere Steuerschuldner haften als Gesamtschuldner.  
 
 

§ 4 
Bemessungsgrundlage 

 
Bemessungsgrundlage ist bei Wettbüros im Sinne von § 2 die Veranstaltungsfläche (qm) der genutz-
ten Räume. Als Veranstaltungsfläche der genutzten Räume gilt die Fläche der für die Besucher be-
stimmten Räume einschließlich der Erfrischungsräume, aber ausschließlich der Kleiderablagen, Toi-
letten und ähnlicher Nebenräume sowie der Theken.  
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§ 5 
Steuersatz 

 
Der Steuersatz für das Vermitteln oder Veranstalten von Pferde- und Sportwetten nach § 2 beträgt je 
angefangenen Kalendermonat für jede angefangenen zwanzig Quadratmeter Veranstaltungsfläche 
250,00 Euro.  
 
 

§ 6 
Anmeldung, Abmeldung und Sicherheitsleistung 

 
(1) Wer ein Wettbüro im Sinne des § 2 eröffnet und in Betrieb nimmt, hat dieses unverzüglich, spätes-

tens jedoch innerhalb von 14 Tagen bei der Stadt auf amtlichen Vordruck durch Anmeldung anzu-
zeigen.  

 
 Die Anmeldungen müssen folgende Angaben enthalten: 
 
 Name und Anschrift des Betreibers (Veranstalters), Ort und Zeitpunkt der Eröffnung des Wettbü-

ros, sowie die Fläche des genutzten Raumes im Sinne des § 4, welche durch einen maßstabsge-
rechten Grundrissplan zu belegen ist. 

 
 Hinsichtlich der bei Inkrafttreten dieser Satzung bereits bestehenden Wettbüros im Sinne von § 2 

hat der Betreiber der Stadt die Fläche gemäß § 4 innerhalb von 14 Tagen nach Inkrafttreten dieser 
Satzung durch Anmeldung mitzuteilen. 

 
(2) Änderungen des Geschäftsbetriebes, die sich auf die Höhe der Steuer auswirken können (z. B. 

Betreiberwechsel, Änderung der Fläche des genutzten Raumes im Sinne des § 4), sind unverzüg-
lich anzuzeigen. 

 
(3) Die endgültige Schließung des Wettbüros ist der Stadt innerhalb von 14 Tagen anzuzeigen. 
 
(4)  Die Stadt ist berechtigt, eine Sicherheitsleistung bis zur Höhe der voraussichtlichen Steuer- 
  schuld zu verlangen. 

 
 

§ 7  
Entstehung, Festsetzung und Fälligkeit  

 

(1) Der Steueranspruch entsteht mit der Verwirklichung des Steuertatbestandes.  
 
(2) Die Vergnügungssteuer wird durch Steuerbescheid für ein Kalenderjahr oder, wenn die Steuer-

pflicht erst während des Kalenderjahres beginnt, für den Rest des Kalenderjahres festgesetzt. Die 
Stadt ist berechtigt, die Steuer für einzelne Kalendervierteljahre im Voraus festzusetzen.  

 
(3) Bei An- oder Abmeldung nach dem 1. eines Monats beginnt die Steuerpflicht mit dem ersten Tag 

des Monats der Anmeldung und endet mit dem letzten Tag des Monats der Abmeldung.  
 
(4) Die Steuer wird erstmalig 14 Tage nach dem Zugehen des Festsetzungsbescheides für die zu-

rückliegende Zeit und sodann vierteljährlich am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. mit einem Viertel 
des Jahresbetrages fällig.  
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(5) Bei Einstellung des Geschäftsbetriebes durch Geschäftsaufgabe mit Nachfolge (Betreiberwechsel) 
obliegt die Steuerpflicht für den vollen Kalendermonat dem bisherigen Betreiber, sofern dieser im 
Kalendermonat mindestens 15 Kalendertage als Betreiber tätig war, ansonsten wird der nachfol-
gende Betreiber anstelle des bisherigen Betreibers für den vollen Monat steuerpflichtig.  

 
 

§ 8  
Steuerschätzung und Verspätungszuschlag 

 
(1) Soweit die Stadt die Besteuerungsgrundlagen nicht ermitteln oder berechnen kann, kann sie diese  
  nach § 162 Abgabenordnung (AO) schätzen.  
 
(2) Wenn der Steuerschuldner die in dieser Satzung angegebenen Fristen nicht wahrt, kann gemäß 
  § 152 AO ein Verspätungszuschlag erhoben werden.  

 
 

§ 9  
Steueraufsicht 

 
(1) Der Veranstalter und der Eigentümer, der Vermieter, der Besitzer oder der sonstige Inhaber der 

benutzten Räume sind verpflichtet, den Beauftragen der Stadt zur Feststellung von Steuertatbe-
ständen oder zur Nachprüfung der Besteuerung unentgeltlich Zugang zu den Veranstaltungsräu-
men, auch während der Veranstaltung, zu gewähren. Auf die Bestimmungen der §§ 98 und 99 AO 
wird verwiesen.  

 
(2) Der Steuerschuldner und die von ihm betrauten Personen haben auf Verlangen den Beauftragten 

der Stadt Aufzeichnungen, Bücher, Geschäftspapiere, und andere Unterlagen in der Betriebsstätte 
bzw. den Geschäftsräumen in Mettmann vorzulegen sowie Auskünfte zu erteilen. Die Unterlagen 
sind auf Verlangen der Stadt unverzüglich und vollständig vorzulegen. Auf die Bestimmungen der 
§§ 90 und 93 AO wird verwiesen.  

 
 

§ 10  
Ordnungswidrigkeiten und Straftaten  

 
(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 20 Abs. 2 Buchstabe b) des KAG NRW handelt, wer als Veran-

stalter vorsätzlich oder leichtfertig folgenden Vorschriften bzw. Verpflichtungen zuwiderhandelt:  
 

a) § 6 Absatz 1 (Anmeldung der Veranstaltung)  
b) § 6 Absatz 2 (Änderungen des Geschäftsbetriebes)  
c) § 9 Absatz 1 (Zugang zu den benutzten Räumen)  
d) § 9 Absatz 2 (Aushändigung von Unterlagen)  

 
(2) Ordnungswidrigkeiten können mit einer Geldbuße geahndet werden.  
 
Die Vorschriften der §§ 17 und 20 KAG NRW über Straftaten und Ordnungswidrigkeiten sind anzu-
wenden.  

 

§ 11  
Inkrafttreten  

 
Diese Satzung tritt am 01.01.2017 in Kraft.  
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Bekanntmachungsanordnung 

 
 
Die vorstehende Satzung, die vom Rat der Stadt Mettmann am 13.12.2016 unter dem Tagesord-
nungspunkt 11 beschlossen wurde, wird hiermit öffentlich bekannt gegeben.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser Satzung 
nach Ablauf eines Jahres nach ihrer Verkündigung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt; 
 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ord-

nungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden; 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Mettmann, 15.12.2016 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
André Trant 
Stadtkämmerer 
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Öffentliche Bekanntmachung der Kreisstadt Mettmann 
 

über die 
Satzung 

zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung 
der Stadt Mettmann vom 14.12.2010 

(6. Änderung vom 13.12.2016) 
 
 
Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), der § 1, 2, 4, 6 bis 8 und 10 
des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21. Oktober 
1969 (GV. NRW. 1969, S. 712) und der §§ 53 c , 65 des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (LWG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Juni 1995 (GV. NRW. 1995, 
S. 926), in der jeweils aktuell gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Mettmann in seiner Sitzung am 
13.12.2016 folgende Änderung der Satzung beschlossen:  
 

§ 1 
 

In der in § 21 der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Stadt Mettmann 
bezeichneten Anlage 1 werden die Gebührensätze für Abwassergebühren wie folgt verändert: 

 
(Stand 01.01.2017) 

 
Gebührensätze 
Die Gebühr für Schmutzwasser beträgt jährlich  
 
a) für die der Beitragspflicht des Bergisch-Rheinischen Wasserverbandes  

unterliegenden Abwassermengen ab dem 01.01.2017      1,89 € je cbm  
 
b) für die restlichen Abwassermengen (Normalgebühr)  

ab dem 01.01.2017            2,99 € je cbm  
 
 
Die Gebühr für Niederschlagswasser beträgt jährlich  

ab dem 01.01.2017            1,19 € je qm  
 

 
§ 2 

 
§ 25 erhält folgende Fassung: 
 

Inkrafttreten 
 

Die Satzung tritt zum 1. Januar 2017 in Kraft.  
 
 

§ 3 
 

Die Satzung tritt zum 1. Januar 2017 in Kraft.  
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Bekanntmachungsanordnung 

 
 
Die vorstehende Satzung, die vom Rat der Stadt Mettmann am 13.12.2016 unter dem Tagesord-
nungspunkt 14 beschlossen wurde, wird hiermit öffentlich bekannt gegeben.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser Satzung 
nach Ablauf eines Jahres nach ihrer Verkündigung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt; 
 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ord-

nungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden; 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Mettmann, 14.12.2016 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
André Trant 
Stadtkämmerer 
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Öffentliche Bekanntmachung der Kreisstadt Mettmann 
 

über die 
Satzung 

zur Änderung der Satzung zur Regelung des Marktwesens in der Stadt Mettmann  
(Mittwochs- und Samstagsmarkt) vom 12.07.2011 

(4. Änderung vom 13.12.2016) 
 
 
Aufgrund der §§ 7 und 8 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666), der §§ 67 Abs. 1 und 71 der Gewerbeordnung in der Fas-

sung der Bekanntmachung vom 22.02.1999 (BGBl. I S. 202) und der §§ 2, 4 und 6 des Kommunalabgaben-
gesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen vom 21.10.1969 (GV. NW. S. 712), in der jeweils aktuell 
gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Mettmann in seiner Sitzung am 13.12.2016 folgende Satzung 
beschlossen: 
 

 
§ 1  

 
§ 13 erhält folgende Fassung:  
 
Die Marktstandsgebühren betragen für jeden Tag der Benutzung ohne Rücksicht auf die Dauer für 
den laufenden Frontmeter des vom Marktbeschicker gebrauchten Verkaufsraumes 3,11 € zuzüglich 
des gesetzlich festgesetzten Mehrwertsteuersatzes i. H. v. zz. 19 %. Jeder angefangene laufende 
Meter wird voll berechnet. Die Mindestgebühr beträgt 6,00 € zuzüglich des gesetzlich festgesetzten 
Mehrwertsteuersatzes i. H. v. zz. 19 %. Bei Ständen von mehr als 4,50 m Tiefe wird die Gebühr nach 
der doppelten Frontmeterzahl berechnet. Für Jahresdauerbenutzer werden zum Ausgleich der durch 
Krankheit, Kur und Witterung bedingten Ausfallzeiten lediglich 48 Markttage berechnet.  
 
 

§ 2 
 

§ 14 erhält folgende Fassung:  
 
Die Satzung tritt am 01.01.2017 in Kraft.  
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Bekanntmachungsanordnung 

 
 
Die vorstehende Satzung, die vom Rat der Stadt Mettmann am 13.12.2016 unter dem Tagesord-
nungspunkt 15 beschlossen wurde, wird hiermit öffentlich bekannt gegeben.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser Satzung 
nach Ablauf eines Jahres nach ihrer Verkündigung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt; 
 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ord-

nungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden; 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Mettmann, 14.12.2016 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
André Trant 
Stadtkämmerer 
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Öffentliche Bekanntmachung der Kreisstadt Mettmann 
 

über die 
Satzung 

zur Änderung der Satzung über die Gebühren 
für den Einsatz und die Benutzung der städt. Kranken- und Rettungstransportwagen 

vom 13.12.1989 (28. Änderung vom 13.12.2016) 
 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666) sowie der §§ 2, 4 und 6 des Kommu-
nalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21.10.1969 (GV. NW. S. 712), in 
der jeweils aktuell gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Mettmann in seiner Sitzung am 13.12.2016 
folgende Änderung der Gebührensatzung beschlossen: 
 

§ 1 
 
§ 2 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
 
Für die Benutzung der städt. Krankentransportwagen (KTW) und Rettungstransportwagen (RTW) 
werden getrennte Gebühren erhoben.  
Für den Einsatz und die Benutzung der städt. Krankentransportwagen (KTW) werden folgende Ge-
bühren erhoben:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Für den Einsatz und die Benutzung der städt. Rettungstransportwagen (RTW) werden folgende Ge-
bühren erhoben: 
 

 EUR bisher EUR 
 

 Mindestgebühr bis 20 km  322,36 347,31 

 jeder weitere Kilometer   2,56   2,56  

 
 

§ 2 
 
§ 7 erhält folgende Fassung:  
 
Die vorstehende Gebührensatzung tritt am 01.01.2017 in Kraft.  
 
 

§ 3 
 
Die Satzung tritt am 01.01.2017 in Kraft. 

 EUR bisher EUR 
 

 Mindestgebühr bis 20 km  185,28   179,49 

 jeder weitere Kilometer   2,56   2,56  
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Bekanntmachungsanordnung 

 
 
Die vorstehende Satzung, die vom Rat der Stadt Mettmann am 13.12.2016 unter dem Tagesord-
nungspunkt 16 beschlossen wurde, wird hiermit öffentlich bekannt gegeben.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser Satzung 
nach Ablauf eines Jahres nach ihrer Verkündigung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt; 
 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ord-

nungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden; 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Mettmann, 14.12.2016 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
André Trant 
Stadtkämmerer 
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Öffentliche Bekanntmachung der Kreisstadt Mettmann 
 

über die 
Satzung 

zur Änderung der Gebührensatzung für die Friedhöfe der Stadt Mettmann 
vom 2. Dezember 1987 

(24. Änderung vom 13.12.2016) 
 
 

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666) und der §§ 2, 4 und 6 des Kommu-
nalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21. Oktober 1969 (GV. 
NRW. S. 712) in der jeweils aktuell gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Mettmann in seiner Sit-
zung am 13.12.2016 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 

 
§ 1 erhält folgende neue Fassung: 

 
§ 1 

Gebührentarif 
 
Für die Benutzung der städtischen Friedhöfe, ihrer Einrichtungen und Geräte werden Gebühren erho-
ben, deren Höhe sich im Einzelnen nach dem nachstehenden Gebührentarif richtet: 
 

A. Benutzung der Friedhofskapelle und der Leichenhallen 

 
 Euro bisher Euro 

1. Große Friedhofskapelle einschl. Dekoration 252 252 

 (Grünschmuck, Kerzen, Orgelbenutzung), je 40 Min.   

2. Kleine Friedhofskapelle einschl. Dekoration 136 136 

 (Grünschmuck, Kerzen, Orgelbenutzung), je 40 Min.   

3. Kühlzelle je Bestattungsfall 260 260 

4. Aussegnung Abschiednahmeraum 60 60 

5. Nutzung städt. Räumlichkeiten für Leichenwaschung 60 60 

 
 
Die Gebühr zu 1 ermäßigt sich bei Beisetzungen auf dem Friedhof Obschwarzbach um 50 %. 

 
B. Bestattungen 
 

1. Für das Ausheben des Grabes und die Beisetzung des Sarges (ohne Sargträger) oder der 
Urne einschl. Ausschmückung des Grabes (inkl. Verwaltungs- und Gemeinkosten): 



   

16. Dezember 2016 Kreisstadt Mettmann Seite 152 

 

 
 

  
 

a) Personen über 5 Jahre 

Euro 

846 

bisher Euro 

846 

b) Personen bis 5 Jahre 603  603 

c) Totgeburten        154 154 

d) Urnen – Wahlgrab – (Grabgröße a - c)* 653 653 

e) Urnen – Reihengrab im anonymen Feld 621 621 

f) Bestattung im Baumfeld (Urnengrab) 621 621 

g) Urnenstele 525 525 

h) Mehrkosten für Tiefengrab 635 635 

 

2. Verstreuung der Asche auf dem Aschestreufeld 
 

667 
 

667 

 
C. Gestellung von Sargträgern 

je Träger 
 

69 
 

69 

D. Nutzungsrechte an Wahlgräbern   

1. Verleihung der Nutzungsrechte für 30 bzw. 15 Jahre 

 

a) Wahlgrab (30 J.)  

 Erdgrab je Grabstelle   2.310 2.310 

 Zuschlag für jede über   

 2 Grabstellen hinausgehende   

 Grabstelle 594 594 

 

b) Urnengrab (15 J.)  

 Urnengrab (Grabgröße a)* 1.770 1.770 

 Urnengrab (Grabgröße b)* 1.575 1.575 

 Urnengrab (Grabgröße c)* 1.485 1.485 

 Urnengrab für mehr als 2 Urnen je Urne 457 457 

 Urnenstele 1.485 1.485 
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2. Wiederverleihung der Nutzungsrechte für Wahlgräber 
 

  Euro bisher Euro 

a) Erdgrab 

je Grabstelle und Jahr 

 
 

77 

 
 

77 

 Zuschlag für jede über 2 Grabstellen 

hinausgehende Grabstelle je Jahr 

 

20 

 

20 

 

b) 
 

Urnengrab 
je Urnengrab und Jahr  
 
Urnengrab (Grabgröße a)* 

 
 
 
 

118 

 
 
 
 

118 

 Urnengrab (Grabgröße b)* 105 105 

 Urnengrab (Grabgröße c)* 99 99 

 Urnenstele 99 99 

 

E. Nutzungsrecht an Reihengräbern  

 1. Personen über 5 Jahre für 25 Jahre 1.693 1.693 

 2. Personen über 5 Jahre für 30 Jahre 2.032 2.032 

 3. Personen unter 5 Jahre für 25 Jahre 1.631 1.631 

 4. Rasen-Reihengrab mit Namensstein   

 für 30 Jahre (ohne Stein) 2.479 2.479 

5. Bestattung im Baumfeld (Urnengrab) 

für 15 Jahre 1.440 1.440 

F. Nutzungsrecht im anonymen Grabfeld 
 

1. Urnengrab für 15 Jahre                      1.440 1.440 

2. Reihengrab für 25 Jahre                      2.066 2.066 

3. Reihengrab für 30 Jahre                      2.479 2.479 

 

G. Genehmigung zur Errichtung von Denkzeichen einschl. deren jährl. Überprüfung auf Stand-
festigkeit 

 

1. bei stehenden Grabsteinen 60 60 

2. bei Kissensteinen 29 29 

3. bei Verschlussplatten von Urnenstelen 29 29 
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H. Umbettungen 
Euro bisher Euro 

1. Ausgrabung zur Wiederbeisetzung 

einer Leiche auf dem gleichen Friedhof 1.013 1.013 
(ohne Kosten der Wiederbeisetzung) 
 

2. Ausgrabung zur Überführung auf 
einen anderen Friedhof 1.013                          1.013 
  

3. Tieferlegung 

a) bei anschließender zweiter Bestattung 1.049 1.049 
(ohne Bestattungskosten für zweite Bestattung) 
 

b) ohne anschließende zweite Bestattung 1.076 1.076 

4. Umbettung einer Aschenurne 633 633 

In der Umbettung sind nicht enthalten die Kosten für die Be-
schaffung erforderlicher Beinsärge und neuer Urnen sowie 
Überführungskosten und Schäden, die 
bei der Umbettung entstehen (Versetzen von Grabsteinen, 
Beschädigungen und Beseitigen von Pflanzenmaterial, auch 
an Nachbargräbern usw.). 
 

5. Umbettung einer Aschenurne aus einer Stele                 504                             504 

I. Sonstige Gebühren 

1. Abräumen der Grabstelle (incl. Grabstein) 
nach Ende des Nutzungsrechtes 153 153 

2. Unterhalt von Gräbern nach vorzeitiger Rückgabe 
des Nutzungsrechtes je volles Jahr 

 

a) Sarggrabstelle 24 24 

b) Urnengrabstelle 19 19 

 
Urnengrab (Grabgröße a): 1,50 m x 1,50 m (LxB) / 1 – 4 Urnen 
Urnengrab (Grabgröße b): 1,00 m x 1,00 m (LxB) / 1 – 4 Urnen 
Urnengrab (Grabgröße c): 0,70 m x 0,70 m (LxB) / 1 – 2 Urnen 

 

3. Mehrkosten bei außerordentlichem Mehraufwand werden nach tatsächlichem Ar-
beitsaufwand zu folgenden Stundensätzen abgerechnet: 

 
Personalkosten je Stunde 42,94 € 
Fahrzeugkosten je Stunde 24,20 € 
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§ 2 
 

§ 5 erhält folgende Fassung: 
 

In-Kraft-Treten 
 

Diese Gebührensatzung tritt am 01.01.2017 in Kraft. 
 

§ 3 
 

Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2017 in Kraft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
 
Die vorstehende Satzung, die vom Rat der Stadt Mettmann am 13.12.2016 unter dem Tagesord-
nungspunkt 18 beschlossen wurde, wird hiermit öffentlich bekannt gegeben.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser Satzung 
nach Ablauf eines Jahres nach ihrer Verkündigung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt; 
 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ord-

nungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden; 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Mettmann, 14.12.2016 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
André Trant 
Stadtkämmerer 
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Öffentliche Bekanntmachung der Kreisstadt Mettmann 
 

über die 
Satzung  

zur Änderung der Gebührensatzung 
zur Satzung über die Abfallentsorgung 
in der Stadt Mettmann vom 17.06.1999 

(18. Änderung vom 13.12.2016) 
 

 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), des § 5 des Abfallgesetzes für das 
Land Nordrhein - Westfalen (Landesabfallgesetz - LAbfG) vom 21.06.1988 (GV. NRW. S. 250) und 
der §§ 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 
21.10.1969 (GV. NW. S. 712) in der jeweils aktuell gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Mettmann 
in seiner Sitzung am 13.12.2016 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 

§ 2 erhält folgende Fassung:  
 
Gebührenmaßstäbe und Gebührensätze  
 
(1)  Bemessungsgrundlage für die Ermittlung der Benutzungsgebühren sind das Volumen, die Häu-

figkeit der Leerung und die Art der in Anspruch genommenen Abfallbehälter für Restmüll.  
 
(2)  Die jährliche Gebühr für die Abfallbehälter für Restmüll beträgt:  
 

Restmüll-
behältergröße 

Leerungs-
häufigkeit 

Abfallgebühr/ 
Jahr 

Gebühr 
bisher 

 40   Liter   14-täglich 103,68 €  96,48 €  

 60   Liter  14-täglich  157,20 €   146,28 €  

 80   Liter  14-täglich  209,04 €   194,52 €  

 120   Liter  14-täglich  314,28 €   292,56 €  

 240   Liter  14-täglich  628,56 €   585,12 €  

 660   Liter  14-täglich  1.094,76 €   1.016,52 €  

 770   Liter  14-täglich  1.277,28 €   1.185,96 €  

 1.100   Liter*  14-täglich  1.824,72 €   1.694,28 €  

 1.100   Liter*  wöchentlich  3.649,32 €   3.388,68 €  

 1.100   Liter*  2 x pro Woche  7.298,64 €   6.777,36 €  

 1.100   Liter*  4-wöchentlich  912,36 €   847,08 €  

 
* Die Leerung sämtlicher Abfallbehälter für den Restmüll erfolgt grundsätzlich alle 14 Tage. Dies gilt 
auch für die Container in den Größen 660 Liter und 770 Liter. Lediglich für die Container mit 
1.100 Liter Inhalt können auch andere Leerungshäufigkeiten gewählt werden. 
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(3)  Auf schriftlichen Antrag kann die Stadt Mettmann ausnahmsweise für 1-Personen-Haushalte ab-
weichend von der 14-täglichen Regelentsorgung eine 4-wöchentliche Leerungshäufigkeit zulas-
sen.  

 Bei Nutzern von Abfallbehältern mit einem Nutzungsinhalt von 40 l und einer 4-wöchentlichen 
Leerung verringert sich der Gebührensatz auf 60% der entsprechenden Gebühr.  

 
(4)  Auf schriftlichen Antrag kann die Stadt Mettmann ausnahmsweise auch andere als die in Abs. 2 

und 3 genannten Abfallbehälter (insbesondere Müllsäcke) nach vorheriger Standortbesichtigung 
zulassen.  
Die Gebührenhöhe entspricht den in Abs. 2 genannten Gebührensätzen. Die Ausnahmen werden 
unter Vorbehalt des Widerrufes schriftlich erteilt und können mit Bedingungen und Auflagen ver-
bunden sowie befristet werden. 
 

(5)  Für vorübergehend zusätzlich anfallende Abfälle, die sich zum Einsammeln in Abfallsäcken eig-
nen, können von der Stadt zugelassene Abfallsäcke genutzt werden. Die Gebühr beträgt je Ab-
fallsack für Restmüll 6,00 €. 

 
(6)  Eigenkompostierer erhalten einen Gebührenabschlag. Dieser beträgt 14,16 €  

(bisher 11,16 €) pro Haushalt. Voraussetzung für die Gewährung des Gebührenabschlags ist, 
dass sämtliche auf dem Grundstück anfallenden Bioabfälle auf dem eigenen Grundstück ord-
nungsgemäß selbst kompostiert werden. 
 
 

§ 3 
 

§ 17 erhält folgende Fassung: 
 

In-Kraft-Treten 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2017 in Kraft.  
 
 

§ 4 
 

Diese Satzung tritt am 01.01.2017 in Kraft.  
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Bekanntmachungsanordnung 

 
 
Die vorstehende Satzung, die vom Rat der Stadt Mettmann am 13.12.2016 unter dem Tagesord-
nungspunkt 19 beschlossen wurde, wird hiermit öffentlich bekannt gegeben.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser Satzung 
nach Ablauf eines Jahres nach ihrer Verkündigung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt; 
 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ord-

nungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden; 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Mettmann, 14.12.2016 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
André Trant 
Stadtkämmerer 
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Öffentliche Bekanntmachung der Kreisstadt Mettmann 
 

über die 
Satzung 

zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung von Über-
gangsheimen und provisorischen Unterkünften zur vorläufigen 

Unterbringung von Aussiedlern (§ 2 Landesaufnahmegesetz) sowie von 
Asylbewerbern und Flüchtlingen (§ 2 Flüchtlingsaufnahmegesetz), 

zu deren Aufnahme die Stadt Mettmann verpflichtet ist, 
(22. Änderung vom 13.12.2016) 

 
 
 
Aufgrund der §§ 7 und 8 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666) und §§ 2, 4 und 6 des Kommunalabgabenge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21.10.1969 (GV NRW S. 712) in der jeweils aktuellen 
Fassung hat der Rat der Stadt Mettmann in seiner Sitzung am 13.12.2016 folgende Satzung be-
schlossen:  
 

§ 1 

 

§ 3 erhält folgende Fassung:  

 

(1) Für die Benutzung von Wohnraum und anteiliger Gemeinschaftsfläche wird eine Benutzungsge-
bühr erhoben. Sie beträgt je qm und Monat für das Übergangsheim: 
 

Talstraße 24 und 26 16,65 € 

Kleberstraße 9 16,55 € 

Seibelstraße 11-13 (mit Sicherheitsdienst) 22,71 € 

Seibelstraße 11-13 (ohne Sicherheitsdienst) 18,65 € 

Auf dem Pfennig 22,98 € 

Elberfelder Straße 250 28,19 € 

 
(2) Bewohner, die als Selbstzahler in den Unterkünften untergebracht sind, zahlen 16,00 € je qm und 
Monat.  
 

 
§ 2 

 
§ 6 erhält folgende Fassung:  
 
Die Satzung tritt am 01.01.2017 in Kraft.  
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Bekanntmachungsanordnung 

 
 
Die vorstehende Satzung, die vom Rat der Stadt Mettmann am 13.12.2016 unter dem Tagesord-
nungspunkt 20 beschlossen wurde, wird hiermit öffentlich bekannt gegeben.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser Satzung 
nach Ablauf eines Jahres nach ihrer Verkündigung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt; 
 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ord-

nungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden; 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Mettmann, 14.12.2016 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
André Trant 
Stadtkämmerer 
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Öffentliche Bekanntmachung der Kreisstadt Mettmann 
 

über die 
Ordnungsbehördliche Verordnung 

zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
in der Stadt Mettmann 

(Ratsbeschluss vom 13.12.2016) 
 
 
Aufgrund der §§ 27 und 31 des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden  
- Ordnungsbehördengesetz (OBG) - in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.05.1980 (GV NW 

S. 528/SGV NW 2060), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 8. Dezember 2009 (GV. 

NRW. S. 765), in Kraft getreten am 16. Dezember 2009, wird von der Kreisstadt Mettmann als örtli-
cher Ordnungsbehörde gemäß Beschluss des Rates vom 13.12.2016 für das Gebiet der Kreisstadt 
Mettmann folgende ordnungsbehördliche Verordnung erlassen: 
 
 

Gliederung 

§ 1 Begriffsbestimmungen 

§ 2 Allgemeine Verhaltenspflicht 

§ 3 Nutzung von Verkehrsflächen, Anlagen und dem öffentlichen Nutzen dienenden  

            Flächen 

§ 4 Werbung, wildes Plakatieren 

§ 5 Gefahrenabwehr 

§ 6 Tiere 

§ 7 Bekämpfung von Schadnagern      

§ 8 Verunreinigungsverbot 

§ 9 Abfallbehälter/Sammelbehälter 

§ 10 Wohnwagen, Zelte und Verkaufswagen 

§ 11 Kinderspiel- und Bolzplätze, Schulhöfe 

§ 12 Hausnummern 

§ 13 Öffentliche Hinweisschilder 

§ 14 Erlaubnisse, Ausnahmen 

§ 15 Ordnungswidrigkeiten 

§ 16 In-Kraft-Treten, Aufhebung von Vorschriften 
 
 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=11799&vd_back=N765&sg=0&menu=1
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=11799&vd_back=N765&sg=0&menu=1
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§ 1 

Begriffsbestimmungen 
 
(1) Verkehrsflächen im Sinne dieser Verordnung sind alle dem öffentlichen Verkehr 
 dienenden Flächen ohne Rücksicht auf die Eigentumsverhältnisse. Zu den  

 Verkehrsflächen gehören insbesondere Straßen, Fahrbahnen, Wege, Gehwege,  
 Radwege, Plätze, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen, Parkplätze und Parkhäuser,  
 Böschungen, Rinnen und Gräben, Brücken, Unterführungen, Treppen und Rampen vor  
 der Straßenfront der Häuser, soweit sie nicht eingefriedet sind. 

 
(2) Anlagen und dem öffentlichen Nutzen dienende Flächen im Sinne dieser Verordnung 

sind ohne Rücksicht auf die Eigentumsverhältnisse, insbesondere alle der Allgemein-
heit zur Nutzung zur Verfügung stehenden oder bestimmungsgemäß zugänglichen 
oder dem öffentlichen Interesse / der öffentlichen Sicherheit dienenden Flächen, Ge-
genstände und Einrichtungen, insbesondere 
 

 1. Grün-, Erholungs-, Spiel- und Sportflächen, Schulhöfe, Waldungen, Fried-
höfe sowie die Ufer und Böschungen von Gewässern; 

 2. Ruhebänke, Toiletten, Kinderspiel-, Sport-, Fernsprech-, Wetterschutz- und 
ähnliche Einrichtungen; 

 3. Denkmäler und unter Denkmalschutz stehende Baulichkeiten, Kunstgegen-
stände, Standbilder, Plastiken, Brunnen, Blumenkübel, Hochbeete, Abfall- 
und Sammelbehälter, Anschlagtafeln, Beleuchtungs-, Versorgungs-, Kana-
lisations-, Entwässerungs-, Katastrophenschutz- und Baustelleneinrichtun-
gen sowie Verkehrsschilder, Hinweiszeichen und Lichtzeichenanlagen. 

 
 

§ 2 
Allgemeine Verhaltenspflicht 

 
(1) Auf Verkehrsflächen, dem öffentlichen Nutzen dienenden Flächen und in Anlagen hat 

sich jeder so zu verhalten, dass andere nicht gefährdet, geschädigt oder mehr als nach 
den Umständen unvermeidbar behindert oder fortwährend belästigt werden. Als fort-
währende Belästigung gelten insbesondere 
 

 aggressives Betteln (unmittelbares Einwirken auf Passanten durch "in-den-Weg-
stellen" oder anfassen 

 störender exzessiver Alkoholkonsum (Trinkgelage, Volltrunkenheit), 

 Lärmen (fortwährendes Schreien, Grölen sowie Geräuscherzeugung mittels besonde-
rer Hilfsmittel und Instrumente). 

 

(2) Die Benutzung der in Absatz 1 genannten Flächen und Anlagen darf nicht vereitelt oder 

beschränkt werden. 
 

(3) Die Bestimmungen des § 1 Abs. 2 StVO (Allgemeine Verhaltenspflicht im Straßenver-
kehr) bleiben von diesen Regelungen unberührt. 

 



   

16. Dezember 2016 Kreisstadt Mettmann Seite 163 

 

 
 

 
§ 3 

Nutzung von Verkehrsflächen, Anlagen und 
dem öffentlichen Nutzen dienenden Flächen 

 
(1) Die Verkehrsflächen, Anlagen und dem öffentlichen Nutzen dienenden Flächen sind schonend zu 

behandeln. Sie dürfen nur ihrer Zweckbestimmung entsprechend genutzt werden. Vorüberge-
hende Nutzungseinschränkungen auf Hinweistafeln sind zu beachten. 
 

(2) Es ist insbesondere untersagt, auf und in den in Abs. 1 genannten Flächen und Anlagen 
 

 1. unbefugt Sträucher und Pflanzen aus dem Boden zu entfernen, zu beschädigen oder Teile 
davon abzuschneiden, abzubrechen, umzuknicken oder sonst wie zu verändern; 

 2. unbefugt Bänke, Tische, Einfriedungen, Spielgeräte, Verkehrszeichen, Straßen- und Hinweis-
schilder und andere Einrichtungen zu entfernen, zu versetzen, zu beschädigen, zu verschmut-
zen oder anders als bestimmungsgemäß zu nutzen; 

 3. zu übernachten; 
 4. Gegenstände, wie zum Beispiel Altkleider- und Schuhcontainer abzustellen oder Materialien 
  zu lagern / zu sammeln; 
 5. die Anlagen zu befahren; dies gilt nicht für Unterhaltungs- und Notstandsarbeiten sowie für 
  das Befahren mit Kinderfahrzeugen und Fortbewegungsmitteln wie Krankenfahrstühlen, sofern 
  Personen nicht behindert werden; 
 6. Sperrvorrichtungen und Beleuchtungen zur Sicherung der in Abs. 1 genannten Flächen und 

Anlagen unbefugt zu beseitigen, zu beschädigen oder zu verändern sowie Sperrvorrichtungen 
zu überwinden; 

 7. Hydranten, Straßenrinnen und Einflussöffnungen oder Straßenkanäle zu verdecken oder ihre 
Gebrauchsfähigkeit sonst wie zu beeinträchtigen; 

       8. gewerbliche Betätigungen, die einer Erlaubnis nach § 55 Abs. 2 GewO bedürfen (Reisege-
werbe), vor öffentlichen Gebäuden, insbesondere Kirchen, Schulen, Kindergärten, Kranken-
häusern und Friedhöfen im Einzugsbereich von Ein- und Ausgängen auszuüben.  

  Die Vorschriften des Straßen- und Wegegesetzes Nordrhein-Westfalen und die aufgrund die-

ses Gesetzes ergangenen Satzungen bleiben hiervon unberührt. 
 9. Öffentlich zugängliche vereiste Gewässer zu betreten; ausnahmsweise zugelassenes betreten 

darf nur an gekennzeichneten Zugängen erfolgen. 
 
 

 § 4 
 Werbung, wildes Plakatieren 
 
(1) Es ist verboten, auf Verkehrsflächen, in und an Anlagen sowie an und auf solchen Flächen, die 

dem öffentlichen Nutzen dienen, insbesondere an Bäumen, Haltestellen und Wartehäuschen, 
Strom- und Ampelschaltkästen, Lichtmasten, Signalanlagen, Verkehrs-zeichen und sonstigen 
Verkehrseinrichtungen, an Abfallbehältern und Sammelcontainern und an sonstigen für diese 
Zwecke nicht bestimmten Gegenständen und Einrichtungen sowie an dem im Angrenzungsbe-
reich zu den vorgenannten Flächen und Anlagen gelegenen Einfriedigungen, Hauswänden und 
sonstigen Einrichtungen und Gegenständen (wie z. B. Bauzäunen) Flugblätter, Druckschriften, 
Handzettel, Geschäftsempfehlungen, Veranstaltungshinweise und sonstiges Werbematerial an-
zubringen oder zugelassene Werbeflächen durch Überkleben, Übermalen oder in sonstiger Art 
und Weise zu überdecken. 
 

(2) Ebenso ist untersagt, die in Absatz 1 genannten Flächen, Einrichtungen und Anlagen zu bemalen, 
besprühen, beschriften, beschmutzen oder in sonstiger Weise zu verunstalten. 
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(3) Die Verbote nach Absatz 1 und 2 gelten nicht, wenn sie aus anderen Gründen erlaubt, von der 

Stadt Mettmann als örtliche Ordnungsbehörde genehmigt sind oder es sich um bauaufsichtsrecht-

lich genehmigte Werbeanlagen handelt. Solche Werbeanlagen dürfen jedoch in der äußeren Ge-

staltung nicht derart vernachlässigt werden, dass sie verunstaltet bzw. verunstaltend wirken. 
 
(4) Wer entgegen den Verboten nach Absatz 1 und 2 auf Verkehrsflächen und in Anlagen sowie an

 und auf dem öffentlichen Nutzen dienenden Flächen plakatiert, diese beschriftet, bemalt, be-
sprüht, beschmutzt oder in sonstiger Weise verunstaltet, ist zu unverzüglicher Beseitigung ver-

pflichtet. Wer Werbematerial (Zeitschriften, Prospekte, Flugblätter oder sonstiges Informationsma-

terial) verteilt ist verpflichtet, eine damit zusammenhängende Verunreinigung auf, an und in den in 
Satz 1 genannten Flächen und Anlagen sofort zu beseitigen und insbesondere sein von Passan-

ten in einem Umkreis von 50 m weggeworfenes Material unverzüglich wieder einzusammeln. Das 

Ablegen von Werbematerial auf den in Satz 1 genannten Flächen und in Anlagen ist untersagt. 
 
 

§ 5 
Gefahrenabwehr 

 
(1) Gegenstände, die auf Straßen oder Anlagen oder dem öffentlichen Nutzen dienenden Flächen 

herabfallen können und dadurch Personen gefährden, sind zu sichern. Ist dies nicht möglich, so 
sind die Gegenstände unverzüglich zu entfernen. Der gefährdete Teil der Verkehrsflächen ist ab-
zusperren und bei Dunkelheit oder schlechter Witterung durch gelbes Licht zu kennzeichnen. 
 

(2) Die Pflicht zur Absicherung, Entfernung oder Kenntlichmachung besteht auch, wenn der Fußgän-
ger- oder Fahrzeugverkehr auf Straßen, in Anlagen oder dem öffentlichen Nutzen dienenden Flä-
chen durch Hindernisse, offene Schächte oder Ähnliches gefährdet wird. 
 

(3) Einfriedungen von Grundstücken an Verkehrsflächen, Anlagen oder dem öffentlichen Nutzen 
dienenden Flächen sind so zu unterhalten, dass sie weder Personen gefährden noch behindern 
können. Dies gilt ganz besonders für die Anbringung von Stacheldraht, Nägeln oder anderen 
scharfen bzw. spitzen Gegenständen. Bis zu einer Höhe von 2,00 Meter darf Stacheldraht nur 
dann an der Innenseite der Pfosten angeschlagen werden, wenn an der Außenseite außerdem 
ein glatter Draht in gleicher Höhe angebracht wird.  
Elektrozäune müssen entsprechend gekennzeichnet sein. 
 

(4) Leitungen, Schriftbänder, Lichterketten, Girlanden, Antennen, Fahnen oder ähnliche Gegenstände 
sowie Bäume und Sträucher dürfen den Straßenverkehr nicht stören oder gefährden. Der Abstand 
zwischen ihrer Unterkante und dem Boden muss mindestens 4,50 Meter betragen. Sträucher und 
Hecken sind bis auf die Grundstücksgrenze zurück-, Verkehrsschilder und Lampen freizuschnei-
den. 

 
(5) Auf Straßen, in Anlagen und auf den dem öffentlichen Nutzen dienenden Flächen dürfen keine 

Giftstoffe gegen Ratten und andere Tiere ausgelegt werden; die notwendigen Bekämpfungsmaß-
nahmen werden ausschließlich von den zuständigen städtischen Stellen veranlasst. 

 
 



   

16. Dezember 2016 Kreisstadt Mettmann Seite 165 

 

 
 

§ 6 
Tiere 

 
(1) Auf Verkehrsflächen, in den Anlagen und auf den öffentlichem Nutzen dienenden Flächen sind 

Tiere so zu halten, dass sie weder Personen noch Tiere oder Sachen verletzen, beschädigen, ge-
fährden oder verunreinigen können. Wer auf den vorgenannten Flächen oder in Anlagen Tiere, 
insbesondere Pferde und Hunde, mit sich führt, hat die durch die Tiere verursachten Verunreini-
gungen unverzüglich und schadlos zu beseitigen. 

 
(2) Wildlebende Tiere - insbesondere Katzen und Tauben - dürfen nicht gefüttert werden. 
 
(3) Auf Kinderspielplätzen, Schulhöfen und Bolzplätzen dürfen Tiere nicht mitgeführt werden. 
 
(4) In den als Fußgängerzone ausgewiesenen Bereichen sowie in den städtischen Grünanlagen sind 
 alle Hunde angeleint zu führen. 
 
 

§ 7 
Bekämpfung von Schadnagern 

 
(1)  Grundstücke sind von Schadnagern, insbesondere Ratten, freizuhalten. 
 Sofern großflächige Bekämpfungen notwendig werden, kann die Verpflichtung ausgesprochen 
 werden, gleichzeitig auf mehreren Grundstücken Bekämpfungsmaßnahmen durchzuführen oder 
 diese zu dulden. 
 
(2) Zur Bekämpfung verwandte Mittel müssen staatlich zugelassen sein. Orte, an denen Bekämp-
 fungsmittel ausgelegt oder aufgestellt werden, sind während der gesamten Bekämpfungsdauer 
 durch deutlich sichtbare Hinweisschilder kenntlich zu machen. Alle Maßnahmen zur Schadna-
 gerbekämpfung, die im Zusammenhang mit der städtischen Kanalisation stehen, sind im Vorfeld 
 der Arbeiten mit der Kreisstadt Mettmann - Stadtentwässerung - abzustimmen. 
 
(3)  Wer eine Bekämpfung durchführt oder durchführen lässt, hat sicherzustellen, dass Menschen, 

insbesondere Kinder, aber auch andere als die zu bekämpfenden Tiere, durch die Bekämp-
fungsmaßnahmen nicht gefährdet werden. 
 

(4)  Im Verlauf und nach einer Bekämpfungsaktion sind tote Tiere unter Beachtung der Vorschriften 
über die Tierkörperbeseitigung unverzüglich und schadlos zu beseitigen. 
 

(5)  Nach der Bekämpfungsaktion sind die Bekämpfungsmittel unverzüglich zu entfernen. 
 

(6)  Die Pflichten nach den Absätzen 1-5 treffen den Grundstückseigentümer beziehungsweise den 
Erbbauberechtigten oder, sollten diese nicht bzw. nicht rechtzeitig heranzuziehen sein, den Inha-
ber der tatsächlichen Gewalt über das Grundstück. 
Die Pflichten nach den Absätzen 2-5 treffen auch den Schädlingsbekämpfer. 

 
 

§ 8 
Verunreinigungsverbot 

 
(1) Jede Verunreinigung der Verkehrsflächen, Anlagen und der dem öffentlichen Nutzen dienenden 

Flächen ist untersagt. Unzulässig ist insbesondere 
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 1. das Wegwerfen und Zurücklassen von Unrat, Lebensmittelresten, Papier, Glas, Konservendo-
sen oder sonstiger Verpackungsmaterialien sowie von scharfkantigen, spitzen, gleitfähigen 
oder anderweitig gefährlichen Gegenständen; 

 2. das Ausschütten jeglicher Schmutz- und Abwässer sowie das Ableiten von Regenwasser auf 
Straßen und in Anlagen, wobei die ordnungsgemäße Einleitung in die städtische Kanalisation 
unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften ausgenommen ist; 

 3. das Reinigen von Fahrzeugen, Gefäßen u.a. Gegenständen, es sei denn, es erfolgt mit klarem
 Wasser. Zusätze von Reinigungsmitteln sind nicht erlaubt. Motor- und Unterbodenwäsche o-
der sonstige Reinigungen, bei denen Öl, Altöl, Benzin oder ähnliche Stoffe in das öffentliche 
Kanalnetz oder in das Grundwasser gelangen können, sind verboten; 

 4. das Ablassen und die Einleitung von Öl, Altöl, Benzin, Benzol oder sonstigen flüssigen, 
  schlammigen und/oder feuergefährlichen Stoffen auf die Straße oder in die Kanalisation. Glei-
  ches gilt für das Ab- oder Einlassen von Säuren, säurehaltigen oder giftigen Flüssigkeiten. 
  Falls derartige Stoffe durch Unfall oder aus einem anderen Grund auslaufen, hat der Verursa-
  cher alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um ein Eindringen dieser Stoffe in das  
  Grundwasser oder in die Kanalisation zu verhindern. Der städtischen Ordnungsbehörde  
  - außerhalb deren Dienststunden der Polizei oder Feuerwehr - ist zudem sofort Mitteilung zu 
  machen; 
 
(2) Hat jemand öffentliche Verkehrsflächen oder öffentliche Anlagen - auch in Ausübung eines 

Rechts oder einer Befugnis - verunreinigt oder verunreinigen lassen, so muss er unverzüglich für 
die Beseitigung dieses Zustandes sorgen. Insbesondere haben diejenigen, die Waren zum sofor-
tigen Verzehr anbieten, Abfallbehälter aufzustellen und darüber hinaus in einem Umkreis von 
50 m die Rückstände einzusammeln. 
 

(3) Die Absätze 1 und 2 finden nur Anwendung, soweit § 32 StVO nicht anwendbar ist. 
 
 

§ 9 
Abfallbehälter/Sammelbehälter 

 
(1) Im Haushalt oder in Gewerbebetrieben angefallener Müll darf nicht in öffentliche Abfallbehälter 

gefüllt werden, die auf Verkehrsflächen oder in Anlagen aufgestellt sind. 
 

(2) Das Einbringen von gewerblichem Recyclingmüll in Sammelbehälter, die in Anlagen oder auf Ver-
kehrsflächen aufgestellt sind, ist verboten. 
 

(3) Das Abstellen von Recycling- und Sperrmüll oder dergleichen auf oder neben Recyclingcontai-
nern ist verboten. 
 

(4) Die gefüllten Abfallbehälter und Sperrgut dürfen frühestens am Abend vor der Entleerung oder der 
Einsammlung durch die Müllabfuhr bereitgestellt werden. Dabei ist darauf zu achten, dass eine 
Störung der öffentlichen Ordnung ausgeschlossen ist. Nach der Entleerung sind die Müllbehälter 
unverzüglich von der Verkehrsfläche zu entfernen. 
 

(5) Verunreinigungen durch nicht abgeholte Haushaltsabfälle, sperrige Abfälle und Altstoffe sind vom 
Bereitsteller unverzüglich und schadlos zu beseitigen. 
 

(6) Es ist verboten, explosive, feuergefährliche oder giftige Stoffe in die Abfallbehälter einzufüllen. 
 

(7) Die Absätze 1 bis 6 finden nur Anwendung, soweit § 32 StVO nicht anwendbar ist. 
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§ 10 

Wohnwagen, Zelte und Verkaufswagen 
 
(1) Das Ab - und Aufstellen von Wohnwagen, Zelten und Verkaufswagen in Anlagen und auf den 

dem öffentlichen Nutzen dienenden Flächen ist verboten. 
 

(2) Auf Verkehrsflächen stehende Wohnwagen oder Wohnmobile dürfen nicht als Unterkunft benutzt 
werden. 
 

(3) Ausnahmen können in Einzelfällen gestattet werden, wenn dies dem öffentlichen Interesse, z. B. 
zur Deckung des Freizeitbedarfs der Bevölkerung dient. 

 
 

§ 11 
Kinderspielplätze, Bolzplätze, Schulhöfe 

 
(1) Kinderspielplätze dienen nur der Benutzung durch Kinder bis 14 Jahre und deren Begleitung, so-

weit nicht durch eine anderweitige Beschilderung eine andere Altersgrenze festgelegt ist. 
 
(2) Der Aufenthalt auf den Kinderspiel- und Bolzplätzen sowie den Schulhöfen ist nur tagsüber bis 

zum Einbruch der Dunkelheit, längstens jedoch bis 22 Uhr, erlaubt, sofern nicht durch anderweiti-
ge Beschilderung eine anders lautende Regelung festgelegt ist. 
 

(3) Konsum von Alkohol ist auf Kinderspiel- und Bolzplätzen sowie auf Schulhöfen grundsätzlich un-
tersagt. Ebenso ist das Mitführen von Tieren verboten. 

 
 

§ 12 
Hausnummern 

 
(1) Jedes Haus ist vom Eigentümer oder Nutzungsberechtigten auf eigene Kosten mit der dem 

Grundstück zugeteilten Hausnummer zu versehen; die Hausnummer muss von der Straße er-
kennbar sein und lesbar erhalten werden. 

 
(2) Die Hausnummer ist unmittelbar neben dem Haupteingang deutlich sichtbar anzubringen. Liegt 

der Haupteingang nicht an der Straßenseite, so ist sie an der zur Straße gelegenen Hauswand 
oder Einfriedung des Grundstücks, und zwar an der dem Haupteingang zunächst liegenden 
Hauswand anzubringen. Ist ein Vorgarten vorhanden, der das Wohngebäude zur Straße hin ver-
deckt oder die Hausnummer nicht erkennen lässt, so ist sie an der Einfriedung neben dem Ein-
gangstor bzw. der Eingangstür zu befestigen, ggf. separat anzubringen. 
 

(3) Bei Umnummerierungen darf das bisherige Hausnummernschild während einer Übergangszeit 
von einem Jahr nicht entfernt werden. Es ist mit roter Farbe so durchzustreichen, dass die alte 
Nummer noch deutlich lesbar bleibt. 
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§ 13 
Öffentliche Hinweisschilder 

 
(1) Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte, sonstige dingliche Nießbraucher und Besitzer müs-

sen dulden, dass Zeichen, Aufschriften und sonstige Einrichtungen, wie beispielsweise Straßen-
schilder, Hinweisschilder für Gas-, Elektrizitäts-, Wasserleitungen und andere öffentliche Einrich-
tungen, Vermessungszeichen und Feuermelder, an den Gebäuden und Einfriedungen oder sonst 
wie auf den Grundstücken angebracht, verändert oder ausgebessert werden, wenn dies zur Auf-
rechterhaltung der öffentlichen Sicherheit erforderlich ist. Der Betroffene ist vorher zu benachrich-
tigen. 

 
(2) Es ist untersagt, die in Absatz 1 genannten Zeichen, Aufschriften und sonstigen Einrichtungen zu 

beseitigen, zu verändern, zu verdecken oder zu verschmutzen. 
 
 

§ 14 
Erlaubnisse, Ausnahmen 

 
Der Bürgermeister kann auf Antrag Ausnahmen von den Bestimmungen dieser Verordnung zulassen, 
wenn die Interessen des Antragstellers die durch die Verordnung geschützten öffentlichen und priva-
ten Interessen im Einzelfall nicht nur geringfügig überwiegen. 
 
 

§ 15 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
 
 1. die allgemeine Verhaltenspflicht gem. § 2 der Verordnung, 
 2. die Schutzpflichten hinsichtlich der Verkehrsflächen, Anlagen und der dem öffentlichen Nutzen 

dienenden Flächen gem. § 3 der Verordnung, 
 3. die Bestimmungen hinsichtlich der Werbung und des wilden Plakatierens gem. § 4 der Ver-

ordnung, 
 4. die Bestimmungen hinsichtlich der Vermeidung, Kenntlichmachung und Absicherung von Ge-

fahrenquellen gem. § 5 der Verordnung, 
 5. die Bestimmungen hinsichtlich der Haltung und Fütterung von Tieren gem. § 6 der Verord-

nung, 
      6.   die Bestimmungen hinsichtlich der Bekämpfung von Schadnagern des § 7 der Verordnung, 
 7. das Verunreinigungsverbot gem. § 8 der Verordnung, 
 8. das Verbot hinsichtlich des Einfüllens, Abstellens und Liegenlassens von Müll   
           gem.  § 9 der Verordnung, 
 9. das Ab- und Aufstellverbot von Wohnwagen, Zelten und Verkaufswagen gem. § 10 der Ver-

ordnung, 
 10. das Verbot der unbefugten Nutzung von Kinderspiel- und Bolzplätzen sowie Schulhöfen gem. 

§ 11 der Verordnung, 
 11. die Hausnummerierungspflicht gem. § 12 der Verordnung, 
 12. die Duldungspflicht gem. § 13 der Verordnung  
 

       verletzt. 
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(2) Verstöße gegen Vorschriften dieser Verordnung können mit einer Geldbuße nach den Bestim-
mungen des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) vom 19.02.1987 (BGBl. I. S. 602) in 
der jeweils gültigen Fassung geahndet werden, soweit sie nicht nach Bundes- oder Landesrecht 
mit Strafen oder Geldbußen bedroht sind. 

 
 

§ 16 
In-Kraft-Treten, Aufheben von Vorschriften 

 
(1) Diese Verordnung tritt eine Woche nach dem Tage ihrer Verkündung in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig treten die ordnungsbehördliche Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentli-

chen Sicherheit und Ordnung im Gebiet der Stadt Mettmann vom 20.12.2000 (Ratsbeschluss vom 
12.12.2000) sowie deren Anlage außer Kraft. 

 
 
 
 
 

 
Bekanntmachungsanordnung 

 
 
Die vorstehende Satzung, die vom Rat der Stadt Mettmann am 13.12.2016 unter dem Tagesord-
nungspunkt 21 beschlossen wurde, wird hiermit öffentlich bekannt gegeben.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser Satzung 
nach Ablauf eines Jahres nach ihrer Verkündigung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn  
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt;  
 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht 

ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden;  
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  
 
 
Mettmann, 14.12.2016 
 
Der Bürgermeister  
 
gez. 
Thomas Dinkelmann 
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68 
 

Öffentliche Bekanntmachung der Kreisstadt Mettmann 
 

über die 
Auslegung des Entwurfes der Haushaltssatzung für das Jahr 2017 

 
 

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Mettmann für das Haushaltsjahr 2017 liegt gemäß § 80 (3) der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 
(GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.11.2016 (GV NRW S. 966), 
 
ab 19.12.2016 zur Einsichtnahme im Rathaus, Zimmer 106, Neanderstraße 85, 40822 Mettmann,  
 
montags bis mittwochs  von 9.00 Uhr bis 15.30 Uhr,  
donnerstags    von 9.00 Uhr bis 17.30 Uhr und  
freitags     von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr  
 
öffentlich aus. 
 
Gegen den Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen können Einwohner oder Abgabenpflichtige bis zum 
31.01.2017 Einwendungen erheben. 
 
Die Einwendungen sind beim Bürgermeister der Stadt Mettmann, Finanzmanagement, Rathaus,  
Neanderstraße 85, Zimmer 106, 40822 Mettmann, schriftlich einzureichen oder mündlich zu Protokoll zu geben. 
 
 
Mettmann, 15.12.2016 
 
Der Bürgermeister 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
André Trant 
Stadtkämmerer 

 

 


